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I. Ausgangssituation: 

Die Stadt Bergisch Gladbach stellt den bestehenden Flächennutzungsplan (§ 5 
BauGB) für die Zeit bis 2035 neu auf. Der Prozess zur Aufstellung des Flächennut-
zungsplans ist bereits weit fortgeschritten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der 
Vorentwurf für den Flächennutzungsplan 2035 vor. Die Bürgerinnen und Bürger so-
wie Träger öffentlicher Belange wurden frühzeitig und umfassend beteiligt. Die Ver-
waltung hat die (frühzeitigen) Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sowie Träger 
öffentlicher Belange berücksichtigt und der Politik Vorschläge für den Entwurf des 
Flächennutzungsplans unterbreitet. Der Beschluss zur Offenlage (2. Beteiligungsrun-
de) soll in der gemeinsamen Sitzung des Flächennutzungsplanausschusses, Stadt-
entwicklungs- und Planungsausschusses und des Ausschusses für Umwelt, Klima-
schutz, Infrastruktur und Verkehr im Dezember 2017 gefasst werden. Die Offenlage 
ist für Anfang 2018 vorgesehen. Die Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentli-
cher Belange werden damit erneut beteiligt. 

Die Untere Denkmalbehörde wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Er-
stellung des Umweltberichts sowie während der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange bereits in den Aufstellungsprozess eingebunden.  

Von wesentlicher Bedeutung für die Berücksichtigung denkmalpflegerischer 
Belange im Flächennutzungsplan ist der in der Erstellung befindliche Denk-
malpflegeplan. Beim Denkmalpflegeplan handelt sich um ein vom Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (seit Juni 2017: Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) NRW gefördertes Forschungsprojekt. Die 
Förderung und Konzeption als Forschungsprojekt erfolgte, um die möglichen Auswir-
kungen eines Denkmalpflegeplans auf andere gemeindliche Planungen wie insbe-
sondere die vorbereitende Bauleitplanung zu untersuchen.  
 

II. Denkmalpflegerische Belange im Flächennutzungsplan: 

Die Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange im Flächennutzungsplan 
wird umfassend gesetzlich gewährleistet. Die Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen bestimmt in Artikel 18 Absatz 2 als Staatszielbestimmung, dass „die 
Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur, die Landschaft und Natur-
denkmale […] unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de“1 stehen. Im Denkmalschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen heißt es in   
§ 1 Absatz 3 „Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Die für 
den Denkmalschutz und die Denkmalpflege zuständigen Behörden sind frühzeitig 
einzuschalten und so mit dem Ziel in die Abwägung mit anderen Belangen einzube-
ziehen, dass die Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und Denkmalbereiche sowie 
eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung möglich sind.“2 Die denkmalpflegeri-
schen Belange sind als Planungsleitlinie bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu be-
rücksichtigen. Das Baugesetzbuch (BauGB) legt insbesondere fest, dass „die Belan-
ge der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie erhaltenswer-
ter Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebauli-
cher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes“3 zu berücksich-

                                                 
1 Art. 18 Abs. 2 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. 
2 § 1 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW. 
3 § 1 Abs. 6 Nr. 5 Baugesetzbuch. 
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tigen sind. Weitere Planungsleitlinien betreffen die „sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung“4, „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 
den Umbau vorhandener Ortsteile“5, „umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter“6 sowie „Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von der Gemeinde beschlosse-
nen sonstigen städtebaulichen Planung“7.  

Dieser Fachbeitrag „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ der Unteren Denkmalbe-
hörde trifft insbesondere Aussagen und Kennzeichnungen zu den nach dem Denk-
malschutzgesetz NRW geschützten Bau- und Bodendenkmälern, baulichen Anlagen 
mit charakteristischen Straßen-, Orts- und Landschaftsbildern, der siedlungsge-
schichtlichen Entwicklung sowie den baugeschichtlichen, städtebaulichen und kultur-
landschaftlichen Überlieferungen im Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach. Die Fest-
stellung der denkmalpflegerischen Belange orientiert sich an den oben erwähnten 
Planungsleitlinien aus dem Baugesetzbuch. 

Folgende Themen stehen im Fokus dieses Fachbeitrags: 

 Die Berücksichtigung der Bau- und Bodendenkmäler, Denkmalbereiche oder 
anderer geschützten städtebaulichen Zusammenhänge  
 

 Die Einbeziehung des Denkmalpflegeplans 
 

− Objekte oder Bereiche mit Denkmaleigenschaft (denkmalverdächtige 
Objekte), die noch nicht im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW 
geschützt sind 

− erhaltenswerte Objekte, Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 

− das Maßnahmen- und Handlungskonzept als wesentlicher Bestandteil 
des Denkmalpflegeplans 

 

 naturräumliche Voraussetzungen, geschichtliche Entwicklungen sowie histori-
sche Kulturlandschaftselemente 
 
 

III. Nachrichtliche Übernahme der Denkmalliste in die Begründung  

In die Begründung des Flächennutzungsplans ist die vollständige und aktuelle 
Denkmalliste nachrichtlich aufzunehmen und wie folgt zu erläutern: „Die aktuelle Auf-
listung der Denkmäler hat nach dem Denkmalschutzgesetz NRW gesetzlichen (kon-
stitutiven) Charakter und ist fortzuschreiben. Die Denkmalliste ist in vier Teile geglie-
dert: Teil A: die Liste der Baudenkmäler, Teil B: die Liste der ortsfesten Bodendenk-
mäler, Teil C: die Liste der beweglichen Denkmäler und Teil D: die Liste der Denk-
malbereiche. Ihr aktueller Stand kann bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt 
Bergisch Gladbach und auf der Internetseite der Stadt Bergisch Gladbach (unter der 
Seite „Denkmalliste“) eingesehen werden. Zudem sind die Denkmäler im Geoportal 
der Stadt Bergisch Gladbach unter der Rubrik „Denkmäler“ georeferenziert darge-

                                                 
4 § 1 Abs. 6 Nr. 3 Baugesetzbuch. 
5 § 1 Abs. 6 Nr. 4 Baugesetzbuch. 
6 § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. d Baugesetzbuch. 
7 § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch. 
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stellt. Ergänzungen und Änderungen müssen gegebenenfalls abgefragt werden. Für 
die Listenobjekte gelten die Regelungen des Denkmalschutzgesetzes NRW“.  

Die aktuelle Denkmalliste befindet sich in der Anlage dieses Fachbeitrags. Die geore-
ferenzierten Daten zu den Denkmälern können durch den Geoservice der Stadt Ber-
gisch Gladbach zur Verfügung gestellt werden. 

 
IV. Einbeziehung des Denkmalpflegeplans 

Aufgrund seiner Bedeutung für die Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Be-
lange in der Bauleitplanung ist der Denkmalpflegeplan als von der Gemeinde be-
schlossene sonstige städtebauliche Planung in die Flächennutzungsplanung einzu-
stellen. „Der Denkmalpflegeplan gibt die Ziele und Erfordernisse des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege sowie die Darstellungen und Festsetzungen in der Bau-
leitplanung nachrichtlich wieder. Er enthält: 

1. die Bestandsaufnahme und Analyse des Gebietes der Gemeinde unter 
siedlungsgeschichtlichen Gesichtspunkten, 

2. die Darstellung der Bau- und Bodendenkmäler, der Denkmalbereiche, der 
Grabungsschutzgebiete sowie - nachrichtlich - der erhaltenswerten Bausub-
stanz und 

3. ein Planungs- und Handlungskonzept zur Festlegung der Ziele und Maß-
nahmen, mit denen der Schutz, die Pflege und die Nutzung von Denkmälern 
im Rahmen der Stadtentwicklung verwirklicht werden sollen.“8  

Somit dient der Denkmalpflegeplan u.a. dazu, die Belange der Denkmalpflege im 
Sinne einer Fachplanung für die allgemeine Bauleitplanung und für die Genehmi-
gungspraxis von Einzelmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

Der Denkmalpflegeplan ist nach dem Beschluss durch den Rat der Stadt Bergisch 
Gladbach von der Verwaltung zu beachten. Das Planungs- und Handlungskonzept 
und die darin enthaltenen Ziele sind durch den Ratsbeschluss bei allen gemeindli-
chen Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen und in die Abwägung/ Entschei-
dungsfindung einzubeziehen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (August 
2017) ist der Denkmalpflegeplan für den Teilbereich Bensberg/ Bockenberg vom Rat 
der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen worden. Der Denkmalpflegeplan für die 
Bezirke 2, 3 und 5 wird voraussichtlich im Januar 2018 den Bürgerinnen und Bürgern 
vorgestellt und anschließend dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Bürgerin-
formation und Beschlussfassung für die Bezirke 1, 4 und 6 wird voraussichtlich im 
Juni/Juli 2018 stattfinden. 

Der Denkmalpflegeplan sollte folgendermaßen in den Flächennutzungsplan einbezo-
gen werden: 

Durch einen textlichen Verweis in der Begründung des Flächennutzungsplans ist un-
ter Kapitel 4: „Städtische Gutachten und Konzepte“ auf den Denkmalpflegeplan hin-
zuweisen. Hierbei sollten dessen Inhalte wie eingangs beschrieben dargestellt wer-
den. Für die sich aus dem Flächennutzungsplan entwickelnden Bebauungspläne 
sollte darauf hingewiesen werden, dass der Denkmalpflegeplan gemäß Ratsbe-

                                                 
8 § 25 Abs. 2 DSchG NRW. 
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schluss zu beachten, und das Planungs- und Handlungskonzept sowie die darin ent-
haltenen Ziele zu berücksichtigen und in die Abwägung/ Entscheidungsfindung ein-
zubeziehen sind. Hierbei sollte zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass sich der 
Denkmalpflegeplan noch in der Erstellung befindet und dessen Ergebnisse erst suk-
zessive verbindlich vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen werden, ab 
dann jedoch zu beachten sind. 

Zudem sollte bei der Darstellung der Siedlungsgeschichte im Flächennutzungsplan 
(unter Teil 2 „Rahmenbedingungen“) für vertiefende Informationen auf die ausführli-
che siedlungsgeschichtliche/ stadtteilgeschichtliche Darstellung im Denkmalpflege-
plan verwiesen werden. 

 

V. Naturräumliche Voraussetzungen und geschichtliche Entwicklung 

In Ergänzung zu der im Denkmalpflegeplan abgehandelten Siedlungs- bzw. Stadt-
teilgeschichte hat das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eine textliche Darstellung 
der naturräumlichen Voraussetzungen sowie der geschichtlichen Entwicklung der 
Stadt Bergisch Gladbach (archäologische Bewertung) erstellt. Diese Ausarbeitung 
sollte in den Umweltbericht des Flächennutzungsplans übernommen werden. Zusätz-
lich sollte die ebenfalls durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege erstellte paläon-
tologische Bewertung in den Umweltbericht übernommen werden.  

 

VI. Historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente 

Es wird empfohlen, historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente im 
Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, des Raumordnungsge-
setzes § 2 Abs. 2 Nr. 13 sowie im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 14 des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu erfassen und darzustellen. Die historischen Kulturlandschaften 
und Kulturlandschaftselemente sind im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regional-
plan Köln9 dargestellt und können aus diesem nachrichtlich in den Umweltbericht 
übernommen werden. Gegebenenfalls kann die entsprechende Karte, in der die Kul-
turlandschaftsbereiche und –elemente eingezeichnet sind, als Themenkarte über-
nommen werden. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Umweltbericht 
zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans bereits auf die im Kulturlandschaftsbei-
trag zum Landesentwicklungsplan enthaltenen Kulturlandschaftsbereiche und            
-elemente textlich verwiesen wird. Die Darstellung sollte jedoch wie oben beschrie-
ben ergänzt und damit ausführlicher dargestellt werden.  

 

VII. Konkurrierende Darstellungen oder Zielvorstellungen  

Auf Grundlage des Entwurfs des Flächennutzungsplans und den darin enthaltenen 
Darstellungen und Zielvorstellungen wurde überprüft, ob diese mit denkmalpflegeri-
schen Belangen konkurrieren. Innerhalb der ausgewiesenen Potenzialflächen liegen 
                                                 
9 vgl. Landschaftsverband Rheinland: Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Köln, abgerufen 
am 09.08.2017 unter 
http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/fachbeitrag_ko
eln/fachbeitrag_koeln_1.jsp. 
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erwartungsgemäß zwar keine eingetragenen Denkmäler. Einige Denkmäler befinden 
sich jedoch in der Nähe dieser Flächen. Zum Teil sind historische Sichtachsen vor-
handen, welche durch eine Nutzung der Flächen beeinträchtigt werden könnten.  

Die Ergebnisse der Überprüfung sind in anliegender Tabelle dargestellt. Es wird 
empfohlen, die in der Tabelle dargestellten konkurrierenden denkmalpflegerischen 
Belange in die Steckbriefe der betroffenen Potenzialflächen zu übernehmen und ent-
sprechend in die Abwägung miteinzubeziehen. 

 

VIII. Beteiligung der Denkmalbehörden bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen 

Die Untere Denkmalbehörde ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen im Gel-
tungsbereich des Flächennutzungsplans zu beteiligen.  

Zudem müssen die Belange des Bodendenkmalschutzes sowie der Paläontologie im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens konkreter geprüft werden, da die archäologi-
sche Situation ungeklärt und eine ausführliche Prüfung im Rahmen des Flächennut-
zungsplans nicht möglich ist. Durch die notwendige Überprüfung im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens kann es zu Einschränkungen in der planerischen Nutzung 
kommen. 

In diesem Zusammenhang sollte die vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingebrachte 
Karte zur ersten Einschätzung von archäologischen Konfliktbereichen (Aktenzeichen: 
12.2/16-003) nachrichtlich in den Umweltbericht aufgenommen werden. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt.  



 
 

Anlage: 

− Denkmalliste der Stadt Bergisch Gladbach (Stand: 21.08.2017) 
− Tabelle zu den konkurrierenden denkmalpflegerischen Belangen 

 
 




















